
Gemeinde Teningen
Frau Kobuß
Riegeler Str. 12
79331 Teningen
E-Mail: gewerbe@teningen.de
Tel.: 07641 5806-26

      alkoholfreie Getränke

      alkoholische Getränke

      Speisen

besonderer Anlass der Veranstaltung:

bitte ankreuzen:

3. Angebotene Speisen und Getränke:

Bitte beachten Sie, dass die Anzeige des vorübergehendes 

Gaststättengewerbes spästens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn

beim Ordnungsamt angezeigt werden muss.

Eine kurzfristige Bearbeitung kann nicht garantiert werden!

Datum Unterschrift

Anzeige eines vorübergehenden Gaststättengewerbes

aus besonderem Anlass nach §2 Abs. 2 LGastG

eine ladungsfähige Anschrift: 

Name des Veranstalters/Ansprechpartners: 

1. Verstanstalter/in / Ansprechpartner/in

Uhrzeit (von - bis) der Veranstaltung: 

freiwillige Angabe für Rückfragen

E-Mail:

Telefon Nr.:

2. Veranstaltung

Datum (von - bis) der Veranstaltung: 

Ort der Veranstaltung: 



Bitte beachten Sie, dass die Anzeige des vorübergehendes 

Gaststättengewerbes spästens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn

beim Ordnungsamt angezeigt werden muss.

Eine kurzfristige Bearbeitung kann nicht garantiert werden!


